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WG2
LAW
FHZ
A2
ZPP
ZSF A
ZSF B

Legende

Gefahrengebiete mit erheblicher Gefährdung
Gefahrengebiet mit mittlerer Gefährdung
Gefahrengebiet mit geringer Gefährdung
Gefahrengebiet mit nicht bestimmter Gefahrenstufe

LWZ

Wohn- und Gewerbezone
Zone für Landwirtschafts-, Arbeits- und Wohnnutzung
Freihaltezone
Arbeitszone
Zone mit Planungspflicht Kieswerkareal
Zone für Freizeit und Sport A, Reithalle
Zone für Freizeit und Sport B, Pferdesport
Landwirtschaftszone

Bauzone

Naturgefahren

Hecken und Feldgehölze
Schutzobjekte

Schützenswerte Grünelemente
Obstgärten
Schützenswerter Bau
Erhaltenswerter Bau
Ortsbildschutzgebiet

Gewässerraum
Gewässerraum

Erhebungsperimeter der synoptischen Gefahrenkarte vom 27.02.2013
Hinweise

Wald
Offenes Gewässer
Eingedoltes Gewässer

Gemeindegrenze

Genehmigungsvermerke

Mitwirkung vom 27. Oktober bis 24. November 2014
Vorprüfung vom 18. September 2015
Publikation im amtlichen Anzeiger vom 23. Oktober 2015 und 30. Oktober 2015 
Öffentliche Auflage vom  23. Oktober 2015 bis 23. November 2015

Gewässerachse ausserhalb Gemeindegebiet

Genehmigungsexemplar vom 11. Januar 2016
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Einspracheverhandlungen am    keine
Erledigte Einsprachen:                -
Unerledigte Einsprachen:            -
Rechtsverwahrungen:                  -

Beschlossen durch den Gemeinderat am 19. Oktober 2015
Beschlossen durch die Einwohnergemeinde Deisswil am 30. November 2015

Namens der Einwohnergemeinde: 
Der Präsident

Die Gemeindeschreiberin

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 
Deisswil, den 1. Dezember 2015  Die Gemeindeschreiberin

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR


